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(54) VORRICHTUNG ZUM BRIKETTIEREN VON MATERIALIEN

(57) Eine Vorrichtung (10, 10.3) zum brikettieren von
Material hat zumindest einen Pressstempel (12), der in
Längsrichtung verschieblich gelagert ist. Ferner hat die
Vorrichtung (10, 10.3) zumindest eine Matritze (22, 22.3),

in der zumindest eine Presskammer (20, 24) ausgebildet
ist. Um den Verschleiß der verwendeten Matritze (22,
22.3) zu reduzieren, ist die Matritze (22, 22.3) um eine
Drehachse (42, 42.3) verschwenkbar gelagert.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bri-
kettieren von Materialien. Mit einer solchen Vorrichtung
können insbesondere Holzspäne, Papierschnitzel, Me-
tallspäne oder Kunststoffspäne zu Blöcken verschiede-
ner Form und Größe gepresst werden. Dadurch kann
das Volumen des Materials um bis zu 90% gegenüber
dem losen Material reduziert werden.

STAND DER TECHNIK

[0002] Vorrichtungen zum Brikettieren von Materialien
sind bekannt. Die Vorrichtungen besitzen in der Regel
einen Vorratsbehälter für das Material, aus dem heraus
der Vorrichtung kontinuierlich oder portionsweise Mate-
rial zugeführt wird. Das zugeführte Material wird durch
einen Pressstempel, der in Längsrichtung verschieblich
gelagert ist, verdichtet und in eine Presskammer ge-
drückt. Die Presskammer ist als Durchbruch in einer Ma-
trize ausgebildet. Nach dem Pressvorgang fährt der
Pressstempel zurück und die Matrize wird in Querrich-
tung verschoben, so dass eine zweite, leere Presskam-
mer vor den Pressstempel gelangt. Die erste, mit einem
Brikett gefüllte Presskammer gelangt dadurch vor ein
Ausstoßband. Wenn der Pressstempel wieder vorfährt,
um die zweite Presskammer der Matrize zu füllen, wird
das Brikett in der ersten Presskammer durch einen an
dem Pressstempel seitlich angeformten Kragarm aus der
ersten Presskammer nach hinten herausgedrückt, so
dass das Brikett auf das Ausstoßband fällt und abtrans-
portiert werden kann.
[0003] Das Verschieben der Matrize erfolgt mittels ei-
nes Hubzylinders. Die Matrize läuft dabei auf Führungen,
um einen gleichmäßigen Hub zu ermöglichen. Durch den
Pressvorgang und das Ausstoßen der Briketts rieselt
ständig Material zwischen die Matrize und die Führun-
gen. Dadurch läuft die Matrize nach einer gewissen Zeit
bei ihrer Horizontalbewegung in den Führungen ein, so
dass eine präzise Führungsgenauigkeit nicht mehr ge-
geben ist. Dies kann zum Maschinenstillstand oder auch
zum Maschinenschaden führen. Die Matrize und die Füh-
rungen müssen in diesem Fall neu gefertigt und aufein-
ander abgestimmt werden, was eine sehr hohe Ferti-
gungsgenauigkeit erfordert und mit einem großen wirt-
schaftlichen Aufwand verbunden ist. Bei der Verwen-
dung von Metallspänen kann sich die Standzeit der Vor-
richtung weiter reduzieren, da das Material aggressiv wir-
ken kann.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Ausgehend von diesem vorbekannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine verbesserte Vorrichtung zum Brikettieren von Ma-
terialien anzugeben, bei der der Verschleiß der verwen-

deten Matrize reduziert ist, so dass längere Standzeiten
der Vorrichtung möglich sind.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist durch
die Merkmale des Hauptanspruchs 1 gegeben. Sinnvolle
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von
sich an den Hauptanspruch anschließenden weiteren
Ansprüchen.
[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besitzt zu-
mindest einen Pressstempel, der in Längsrichtung ver-
schieblich gelagert ist. Darüber hinaus ist eine Matrize
vorhanden, in der zumindest eine Presskammer ausge-
bildet ist. Vorzugsweise können zumindest zwei Press-
kammern in der Matrize ausgebildet sein. Erfindungsge-
mäß ist die Matrize um eine Drehachse verschwenkbar
gelagert. Durch eine solche Pendelmatrize kann die Füh-
rung der Matrize über eine außerhalb des Schmutzbe-
reichs liegende Drehachse verwirklicht werden. Die Pen-
delmatrize ist somit wesentlich langlebiger und ver-
schleißärmer. Darüber hinaus können die Fertigungs-
kosten erheblich minimiert werden. Während bislang ei-
ne präzise Bearbeitung der Matrizenhöhe, den Füh-
rungsnuten, der Führungsfeder und von insgesamt vier
Messingführungen erforderlich war, muss nunmehr le-
diglich der Achsabstand zu den Presskammern und die
Stärke der Matrize exakt angepasst werden.
[0007] In einer konstruktiv besonders einfachen Aus-
führungsform kann ein Vorschubelement vorhanden
sein, durch den die Matrize um einen vorgegebenen Be-
trag verschwenkbar ist. Bei dem Vorschubelement kann
es sich insbesondere um einen Hubzylinder handeln. Da-
durch ist es nicht erforderlich, eine exakte Drehung um
einen gewissen Betrag zu realisieren, was mit einem er-
heblichen konstruktiven Aufwand verbunden wäre. Viel-
mehr wird ein Vorschubelement um eine bestimmte Stre-
cke horizontal verschoben, was zu einem Verschwenken
der Matrize um einen vorgegebenen Betrag führt. Das
Verschieben des Vorschubelements um eine exakte
Strecke kann dabei durch ein Anschlagelement ermög-
licht werden.
[0008] In einer ersten Ausführungsform kann das Vor-
schubelement direkt an der Matrize angreifen. Dazu kann
ein Ende eines Hubzylinders verschwenkbar an der Ma-
trize gelagert sein, so dass die Matrize beim Vorschub
des Hubzylinder eine Schwenkbewegung durchführen
kann. Die Drehachse kann sich dabei oberhalb der Ma-
trize und damit außerhalb des Schmutzbereichs befin-
den.
[0009] In einer zweiten Ausführungsform kann das
Vorschubelement an einem Kragteil der Matrize angrei-
fen, durch das auch die Drehachse des Matrize führt.
Dazu kann ein Ende eines Hubzylinders verschwenkbar
an dem Kragteil gelagert sein. Durch die zwischen dem
Angriffspunkt des Hubzylinders und der Matrize befind-
liche Drehachse der Matrize kann die Matrize eine ent-
sprechende Schwenkbewegung durchführen. Bei dieser
Ausführungsform kann auch das Vorschubelement voll-
ständig außerhalb des Schmutzbereichs vorhanden
sein, so dass ein Verschleiß des Vorschubelements
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ebenfalls reduziert werden kann.
[0010] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind den in den Ansprüchen ferner angegebenen Merk-
malen sowie den nachstehenden Ausführungsbeispie-
len zu entnehmen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her beschrieben und erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ersten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit Pendelmatrize

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer zweiten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit Pendelmatrize

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0012] Eine erste Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 10 ist in den Fig. 1 und 2 dargestellt.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung 10 besitzt einen
längsverschieblichen Pressstempel 12, an dem seitlich
zwei Ausstoßstempel 14, von denen in Fig. 2 lediglich
einer dargestellt ist, angeformt sind. Der Presstempel 12
verdichtet das zu verarbeitende Material, bei dem es sich
beispielsweise um Metallspäne handeln kann, indem er
das Material in eine Presskammer 20 einer Matrize 22
drückt.
[0013] Die Matrize 22 verläuft im vorliegenden Bei-
spielsfall zwischen einer hinteren Abdeckplatte 30 und
einer vorderen Abdeckplatte 32. Die beiden Abdeckplat-
ten 30, 32 sind mittels vier Schrauben 34 mit einem ge-
wissen gegenseitigen Abstand aneinander befestigt. In
der hinteren Abdeckplatte 30 sind im vorliegenden Bei-
spielsfall insgesamt zwei Aussparungen 36 vorhanden,
von denen im vorliegenden Beispielsfall lediglich eine
sichtbar ist. Durch die Aussparungen 36 kann ein fertiges
Brikett ausgestoßen werden.
[0014] In der Matrize 22 sind im vorliegenden Bei-
spielsfall insgesamt zwei Presskammern 20, 24 ausge-
bildet. Während eine der beiden Presskammern 20, 24
zum Brikettieren verwendet wird, ist in der jeweils ande-
ren Presskammer 24,20 bereits ein Brikett vorhanden.
Die zum Brikettieren verwendete Presskammer 20 wird
somit von hinten durch die hintere Abdeckplatte 30 ver-
schlossen, während sich die bereits gefüllte Presskam-
mer 24 vor einer Aussparung 36 der hinteren Abdeck-
platte befindet. Das auszustoßende Brikett kann somit
beim Vorfahren des Pressstempels 12 durch den Aus-
stoßstempel 14 nach hinten durch die Aussparung 36 in
der hinteren Abdeckplatte 30 ausgestoßen und anschlie-

ßend verpackt oder weitertransportiert werden. In der
vorderen Abdeckplatte 32 befinden sich insgesamt drei
Aussparungen 38, durch die der Pressstempel 12 sowie
die beiden Ausstoßstempel 14 durchfahren können.
[0015] Die Matrize 22 ist bogenförmig ausgebildet und
an einem Kragteil 40 befestigt. Das Kragteil 40 ist um
eine Drehachse 42 verschwenkbar gelagert, wobei sich
die Drehachse 42 außerhalb des Schmutzbereichs be-
findet. Am freien Ende 44 des Kragteils 40 ist die Hub-
stange 50 eines Hubzylinders 52 verschwenkbar gela-
gert. Durch die Horizontalbewegung der Hubstange 50
(Pfeil 54) kann ein Verschwenken des Matrize 22 ermög-
licht werden. Da die Horizontalbewegung sehr exakt ein-
gestellt werden kann - beispielsweise über hier nicht dar-
gestellte Anschlagelemente - kann auf diese Weise eine
exakte Verschwenkung der Matrize 22 um einen be-
stimmten Winkel erreicht werden, so dass eine exakte
Übereinstimmung von Presskammern 20, 24 und Press-
stempel 12 beziehungsweise Ausstoßstempel 14 er-
reicht werden kann. Auch kann so sichergestellt werden,
dass sich die Presskammern 20, 24 der Matrize 22 wäh-
rend des Ausstoß-Vorgangs exakt über den Aussparun-
gen 36 in der hinteren Abdeckplatte 30 befinden.
[0016] Im Gegensatz zu dem in Fig. 1 und 2 darge-
stellten Beispielsfall könnte die Hubstange 50 auch un-
terhalb der Drehachse 42 an dem Kragteil 40 angreifen.
[0017] Bei einer alternativen Ausführungsform gemäß
Fig. 3 ist die Hubstange 50.3 des Hubzylinders 52.3 nicht
an dem Kragteil 40.3 der Matrize 22.3 befestigt, durch
das die Drehachse 42.3 für das Verschwenken der Ma-
trize 22.3 verläuft. Vielmehr greift die Hubstange 50.3 an
einem zweiten Kragarm 60 an, der seitlich an der Matrize
22.3 angeformt ist. Die Drehachse 42.3 zum Verschwen-
ken der Matrize 22.3 kann somit am Ende des Kragteils
40.3 liegen, so dass die Vorrichtung 10.3 flacher bauen
kann.
[0018] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, ist es nicht erforder-
lich, dass das Kragteil 40.3 mittig der Matrize 22.3 ange-
ordnet ist. Vielmehr kann das Kragteil 40.3 auch seitlich
an der Matrize 22.3 angeformt sein. Die äußere Form
der Matrize 22.3 kann im Wesentlichen beliebig geformt
sein. Eine bogenförmige Gestalt hat sich jedoch als vor-
teilhaft herausgestellt, da es bei abgerundeten Ecken zu
weniger Spannungsbrüchen im Material der Matrize
kommt, so dass diese langlebiger ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10, 10.3) zum Brikettieren von Materi-
alien

- mit zumindest einem Pressstempel (12), der
in Längsrichtung verschieblich gelagert ist,
- mit zumindest einer Matrize (22, 22.3), in der
zumindest eine Presskammer (20, 24) ausge-
bildet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
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- die zumindest eine Matrize (22, 22.3) um eine
Drehachse (42, 42.3) verschwenkbar gelagert
ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die zumindest eine Matrize (22, 22.3) ein Krag-
teil (40, 40.3) aufweist,
- die Drehachse (42, 42.3) im Bereich des Krag-
teils (40, 40.3) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- ein Vorschubelement, insbesondere ein Hub-
zylinder (52, 52.3), vorhanden ist, durch den die
Matrize (22, 22.3) um einen vorgegebenen Be-
trag verschwenkbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Vorschubelernent (52.3) an der Matrize
(22.3) angreift.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Vorschubelement (52) an dem Kragteil
(40) angreift.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Matrize (22, 22.3) bogenförmig ausgebildet
ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Kanten der Matrize (22.3) abgerundet aus-
gebildet sind.

5 6 
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